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Unregelmäßigfeiten und jedes wichtige Vorfommniß ift dem Ober-Präfidenten 
umgehende Anzeige zu erftatten. Auch find Unvegelmäßigkeiten und Mängel dem 
Landrath zur Abftellung alsbald mitzutheilen. 

Die Bewachung und Vertheidigung der Verbandsdeiche ift durch die Deich- 
ftatute im Einzelnen geregelt. Die näheren Vorfcehriften enthalten die SS 13/17 
der Allgemeinen Beftimmungen für künftig zu erlaffende Deichjtatute vom 
14. November 1853. BereitS vor Erlaß des Deichgefeßes waren in den Deich- 
ordnungen oder in bejonderen im Anfchluß an diefelben exlaffenen Anweifungen 
die fin die Deichvertheidigung maßgebenden Vorjehriften zufammengeftellt. Be: 
fonders bemertenswerth find aus neuefter Zeit die fir den Danziger, Marien- 

burger und Elbinger Deichverband erlaffenen „Eiswachtordnungen” vom 1. Februar 
1897 bezw. 21. Dezember 1896 und 23. Oftober 1890. HZumiderhandlungen 
gegen Diejelben find durch Molizeiverordnung des Negierungspräftdenten zu 
Danzig vom 4. März 1897 unter Strafe geftellt. (Amtsbl. d. Neg. zu Danzig 
©. 119 flgde.) 

Für jede Wachtbude wird ein Negent beftelli, die Nevier-Deichgefchworenen 
fungiven al3 Ober-Negenten. 

Bei Deichen, welche feinem Deichverbande angehören, ift die Polizei- 
behörde nach $ 25 des Deichgefeges berechtigt, zuc Abwendung drohender Gefahr 
alle Bewohner der bedrohten und nöthigenfall® auch der benachbarten Gegend 
zu den Schußarbeiten heranzuziehen. Diejelben haben alsdann die erforderlichen 

Arbeitsgeräthe und Transportmittel mit zur Stelle zu fehaffen. Die PBolizei- 

behörde fan die in folchen Fällen nöthigen Maßregeln fofort durch Erefution 
zur Ausführung bringen; fie ift befugt, die Verabfolgung der zur Abwehr der 
Gefahr dienlichen Materialien aller Art, wo folche fich finden mögen, zu fordern, 
und diefe müffen mit Vorbehalt dev Ausgleichung unter den Verpflichteten und 
der Erjtattung des Schadens, bei dem jedoch der außerordentliche Werth nicht 
in Anrechnung kommt, von den Bejigern verabfolgt werden. 

Auf Deiche, die zu einem Deichverbande gehören, findet nach S 26 a. a.D. 
die Vorjehrift des’ S 25 nur infoweit Anwendung, als das Deichftatut nicht 
andere Beitimmungen enthält. 

Zu beachten bleibt binfichtlich der Leiftung der Nlothhülfe die Straf- 
bejtimmung des $ 360 Pr. 10 R. Str. ©. B., nach welcher derjenige, der bei 
Unglücksfällen oder gemeimer Gefahr oder Noth, von der Volizeibehörde oder 
deren Stellvertreter aufgefordert, Feine Folge leiftet, obgleich ex der Aufforderung 
ohne erhebliche eigene Gefahr genügen konnte, mit Geldftrafe bis zu 150 ME. 
oder mit Haft bejtraft wird. 

3. Gisaufbrudh nnd Wafferwehren. 

Zur Befeitigung von Eisftopfungen waren fchon in früheren Zeiten 

Sprengungen in größerem Umfange üblich. Schon Friedrich der Große, welcher 
noch in jeinem legten Lebensjahr der Kriegs: und Domänenfammer zu Marien- 

werder aufgab, alle nur mögliche VBorjorge dafür zu tragen, daß der erfolgende 
Eisgang feinen Schaden verurjache, Kieß fi) in einer Kabinetsordre vom
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12. März 1783 dahin aus, eS werde, falls das Haff noch mit Eis belegt jei, 

von Nugen fein, „wenn mit Kanons brav darauf gefchoffen würde", da die 
ftarfe Dröhnung mache, daß das Eis in Stüce breche und fo eher vom 
Haff weggehe, wodurch auch der Eisgang in den Strömen um jo beffer fort- 
gehen werde. 

Bedeutjamer al3 die Vornahme von Sprengungen mit Sprengbüchjen und 
dergleichen, welche im einzelnen Nothfalle einer Verjegung gegenüber auch gegen- 
wärtig zumeift unter Heranziehung militärischer Kräfte erfolgt, exfcheinen die 
Maßnahmen, welche auf die ftändige Offenhaltung der Schiffahrtsrinne durch) 
Eisbrecher abzielen. Derartige Eisbrecher find gegenwärtig acht vorhanden, ihre 

Bejchaffung hat auf Grundlage des Negulativs für Ausführungen von Eis- 

jprengungen auf der Weichjel vom a 1879 unter Betheiligung der inter- 

ejfirten Deichverbände an den Anfchaffungskoften ftattgefunden. In den Jahren 
1880/94 waren jechs jolcher Eisbrecher befchafft, feitvem find zwei weitere hinzu= 
gekommen. Die dem Abgeordnetenhaufe am 5. Januar 1900 übermittelte Denk- 

jchrift über den Ausbau der Wafjeritraßen bemerkt, daß es im Anfang der 
achtziger Jahre nur mit Aufbietung aller Kräfte möglich gewejen fei, eine 
jchmale Ninne in der Eisdecfe des unteren Weichjellaufes herzuftellen, während 

gegenwärtig, eine jorgjame Unterhaltung der Niedrigwafjerrinne vorausgejeßt, 

mit Sicherheit darauf gerechnet werden fünne, daß bei Beginn des Eisganges 
die MWeichjel von der Ditjee bis oberhalb Bieckel ftet3 in voller Breite offen fein 

werde. 
Die allgemeinen Gefichtspunfte für die Geftellung von militärischen 

Kommandos zur Hülfeleiftung bei eintretender Wafjernoth find durch Kriegs- 
minifterial-Erlaß vom 19. März 1891 (M. BL. f. d. i. VBerw. ©. 50) aufgeftellt. 

Die Anforderung von Hülfeleiftungen hat in der Pegel durch den Ober-Präfi- 
denten bezw. Negierungspräfiventen im Wege der Kommunikation mit den 
Generalfommandos zu erfolgen. Weber das Nequifitionsverfahren in dringenden 
Nothfällen, die Höhe der Bezüge der Truppen und die Aufbringung der durch 

ihre SHeranziehung erwachjenden Koften ergiebt der angeführte Exlaß das 

Yrähere. 

Die bejonders verheerenden Ueberjchwenmungen des Jahres 1888, welche 
insbejondere die Kreife Marienburg und Elbing in Mitleivenfchaft gezogen 
hatten, haben in denjelben zur Errichtung ftändiger Wafjerwehren geführt. Für 
die Auscäftung derfelben konnten aus dem Nejtbeftande des 1888 gebildeten 
Hülfsfomitees für die Ueberfchwenmten der Provinz Weftpreußen erhebliche Bei- 
hülfen gewährt werden. Für Stadt: und Landkreis Elbing befteht „der frei- 
willige Kranfenträger- und Wafferwehrzug der Kriegervereine aus Stadt» und 
Landkreis Elbing“ im Anfchluß an den Verein zur „Pflege verwundeter und 
erfrankter Krieger zu Elbing“. Die Wehr befigt acht Pionier-Stahlpontons mit 
tompletter Ausrüftung, 4 Feldfchmieden und 4 Bontonfchuppen fir je 2 Bontons 

nebit Zubehör. m Kreife Marienburg ift die Wafferwehr als eine bejondere 
Kreiseinrichtung durchgeführt. ES find dort auf acht Stationen je 2 Stahlblech- 
pontons und ein Kahn eingeftellt. Die Bontons dienen zunächit für die Rettung
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von Menschen, find aber auch mit Vorrichtungen für den Transport von Vieh 

verjehen. 
Durch Erlaß des Minifters des Jnnern vom 21. März 1898 ift nad 

diefem Vorgange die Einrichtung ftändiger Wafjerwehren, geeigneten Falles in 
Verbindung mit der Feuerwehr auch für andere Yandestheile empfohlen und die 
Gewährung ftaatlicher Beihülfen für die Ausrüftung derfelben in Ausficht geftellt. 

VI. 2Xaßregeln gegen die durch die a 

verurfadten Nothftände. 

Der Gefchichtsichreiber Daniel Vircho Elagt in feinem 1764 zu Danzig 
erfchienenen Werke: „Die Teich und Schlickvechte der drei hiefigen Werder" 

wörtlich: „Ob nun wohl diefer ftarfe Strom jährlich viele taufend Laft Weiten, 

Joggen, Sommergetreide, Zeinewand, Botafche, Wolle, Wachs, Leder, Bau= und 
. Brennholz nachhero liefert, jo hat derfelbe doch auch zum öftern großen Schaden 

verurjachet. Euricle hat davon DB. 3.c. 34 ein großes Negifter gemacht, ex be 
fchreibet aber nur alle die größeften und merfwürdigften Schäden, jo die vielen 
Ausbrüche verurfachet haben.” 

Sn der langen Neihe der Ueberfchwennmungen, welche uns aus den früheren 
Sahrhunderten überliefert werden, finden fich nicht wenige, welche die Leiftungs- 
fähigkeit der Betroffenen in jo hohem Maße in Anfpruch nahmen, daß außer- 
gewöhnliche Abhülfemittel jeitens des Staates zur Linderung der Jtoth und Er- 
haltung der Landesfultur in Anwendung gebracht werden mußten. Beifpiels- 
weife wiınden im Jahre 1526 gelegentlich eines Durchbruches bei Schöneberg 
alle nahe gelegenen Städte und Ortfchaften durch Königlichen Befehl zur Hülfe 
aufgefordert.) Im Jahre 1540 wurden die Dämme des Danziger Werders 
durch einen Durchbruch bei Käjemark jo bejchädigt, daß zu ihrer Wiederheritellung 
eine befondere Schagung erhoben werden mußte.) 

Die im Jahre 1661 durch einen Durchbruch bei Lupushorjt verurfachten 
Schäden bildeten den Gegenjtand langer Verhandlungen des Polnischen Neichs- 
tages. 1780 liquidirte die Marienwerderfche Kammer an Dammfchaden und 
Berluft der Adjacenten 355 030 Thaler.?) 

sn den „Verhandlungen der Kommilfion zur Erörterung des in der Pro- 

vinz Preußen öfters wiederkehrenden Nothitandes“ (veröffentlicht in Königs- 
berg 1847) wird u. X. feitgeftellt, daß während des Jahres 1845 allein im 

Negierungsbezivt Marienwerder 1971 Hufen Marfchland durch Stauwaffer über: 
Ichwenmt und daß hierdurch Ernteerträge im Werthe von mehr als einer Million 
Thaler vernichtet waren. Yin Jahre 1855 brachen die Dämme des großen 
Marienburger Werders und mußten mit einem Koftenaufwande von 532456 Thaler 
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